
aber entspringt eine systematische Verbindung vernünf¬
tiger Wesen durch gemeinschaftliche objektive Gesetze,
d, i. ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Be¬
ziehung dieser Wesen aufeinander als Zwecke und Mittel
zur Absicht haben, ein Reich der Zwecke (freilich nur ein
Ideal) heißen kann.
Es gehört aber ein vernünftiges Wesen als Glied zum

Reiche der Zwecke, wenn es darin zwar allgemein ge¬
setzgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unterwor¬
fen ist. Es gehört dazu als Oberhaupt, wenn es als ge¬
setzgebend keinem Willen eines anderen unterworfen ist.
Das vernünftige Wesen muß sich jederzeit als gesetz¬

gebend in einem durch Freiheit des Willens möglichen
Reiche der Zwecke betrachten, es mag nun sein als Glied
oder als Oberhaupt. Den Platz des letzteren kann es
aber nicht bloß durch die Maxime seines Willens, son¬
dern nur alsdann, wenn es ein völlig unabhängigesWesen,
ohne Bedürfnis und Einschränkung eines dem Willen
adäquaten Vermögens ist, behaupten.
Moralität besteht also in der Beziehung aller Hand¬

lung auf die Gesetzgebung, dadurch allein ein Reich
der Zwecke möglich ist. Diese Gesetzgebung muß aber
in jedem vernünftigen Wesen selbst angetroffen werden
und aus seinem Willen entspringen können, dessen Prin¬
zip also ist: keine Handlung nach einer anderen Maxime
zu tun als so, daß es auch mit ihr bestehen könne, daß
sie ein allgemeines Gesetz sei, und also nur so, daß der
Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich
als allgemein gesetzgebend betrachten könne.
Sind nun die Maximen mit diesem objektiven Prinzip der
vernünftigen Wesen, als allgemein gesetzgebend, nicht
durch ihre Natur schon notwendig einstimmig, so heißt
die Notwendigkeit der Handlung nach jenem Prinzip
praktische Nötigung, d. i. Pflicht. Pflicht kommt nicht
dem Oberhaupte im Reiche der Zwecke, wohl aber jedem
Gliede und zwar allen in gleichem Maße zu.
Die praktische Notwendigkeit, nach diesem Prinzip

zu handeln, d. i. Pflicht, beruht gar nicht auf Gefühlen,
Antrieben und Neigungen, sondern bloß auf dem Ver¬
hältnisse vernünftiger Wesen zueinander, in welchem der
Wille eines vernünftigen Wesens jederzeit zugleich als
gesetzgebend betrachtet werden muß, weil es sie sonst
nicht als Zweck an sich selbst denken könnte. Die
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